Tip des Monats 10/07
Heftiger Stuhldrang
Autofahrer, die „zu schnell“ unterwegs sind und dabei ertappt werden, haben oft abenteuerlich klingende Begründungen für die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit: 

Ein Autofahrer befuhr die Autobahn unter erheblicher Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Gegen den ergangenen Bussgeldbescheid wehrte er sich mit der Begründung, wegen plötzlich heftigen Stuhldranges mit überhöhter Geschwindigkeit den nächsten Parkplatz aufgesucht zu haben.

Die Richter des Oberlandesgerichts Zweibrücken zeigten Verständnis: Nach deren Ansicht habe es sich bei dem plötzlichen heftigen Stuhldrang um „höhere Gewalt“ gehandelt. Man müsse weder an den Strassenrand fahren, um dort seine Notdurft zu verrichten noch sich in die Hose machen.

Allerdings hatte der betroffene Autofahrer für die Vorkommnisse einen neutralen Zeugen, der den Vorfall bestätigen konnte.

Also bei dubiosen Ausreden nicht auf einen neutralen Zeugen verzichten!

(Oberlandesgericht Zweibrücken, Aktenzeichen 1 Ss 291/96)
